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§62
Koordinierung von Aufgaben

(1) Der Minister für Arbeit und Soziales hat darauf hinzu- 
winken, daß die Maßnahmen der Arbeite- und Berufsförde
rung Behinderter aufeinander abgestimmt werden. Er hat 
die anderen Minister zu beteiligen.

(2) Die Träger von Einrichtungen und Maßnahmen der Ar
beite- und Berufsförderung Behinderter erteilen dem Mi
nister für Arbeit und Soziales die für die Durchführung des 
Absatzes 1 erforderlichen Auskünfte.

i

D r i t t e r  A b s c h n i t t
Leistungen der Arbeitslosenversidherung zur 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Erster Unterabschnitt 
Kurzarbeitergeld

§63
Zulässigkeit der Gewährung

(1) Kurzarbeitergeld wird Arbeitnehmern bei vorüberge
hendem Arbeitsausfall in Betrieben gewährt, in denen regel
mäßig mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt ist, wenn zu 
erwarten ist, daß durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld 
den Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und dem Betrieb die 
einigearbeiteten Arbeitnehmer erhalten werden. Besteht ein 
erheblicher Mangel an Arbeitskräften, so soll Kurzarbeiter
geld insoweit nicht gewährt werden, als die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt die Vermittlung der Arbeitnehmer in andere 
Arbeitsverhältnisse, die für die Arbeitnehmer zumutbar sind, 
erfordert.

(2) Kurzarbeitergeld wird nicht gewährt in Betrieben, die 
keine regelmäßige Arbeitszeit haben, sowie in Betrieben des 
Schaustellergewerbes und in Theater-, Lichtspiel- und Kon
zertunternehmen.

(3) Betrieb im Sinne der Vorschriften über das Kiurzarbei- 
tergeld ist auch eine Betriebsabteilung.

(4) Bis zum 31. Dezember 1995 wird Kurzarbeitergeld auch 
an Arbeitnehmer gewährt, die zur Vermeidung von anzeige
pflichtigen Entlassungen im Sinne des § 17 Abs. 1 des Kündi
gungsschutzgesetzes in einer betriebsorganisatorisch eigen
ständigen Einheit zusammengefaßt sind, wenn der Arbeitsaus
fall auf einer schwerwiegenden strukturellen Verschlechterung 
der Lage des Wirtschaftszweiges beruht und der hiervon be
troffene Arbeitsmarkt außergewöhnliche Verhältnisse auf
weist; die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 und des 
Absatzes 3 brauchen nicht vorzuliegen. Der Betrieb soll den in 
der betrieblichen Einheit (Satz 1 erster Halbsatz) zusammen
gefaßten Arbeitnehmern eine berufliche Qualifizierung ermög
lichen.

(5) Bis zum 30. Juni 1991 kann zur Vermeidung von Ent
lassungen Kurzarbeitergeld Arbeitnehmern auch für Arbeits
ausfall gewährt werden, der auf betrieblichen Strukturver
änderungen oder betriebsorganisatorischen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Schaffung einer Wirtschafts-, Wäh
rung«- und Sozialunion mit der Bundesrepublik Deutschland 
beruht. Dabei brauchen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 1 und des Absatzes 3 nicht vorzuliegen; die vom Arbeits
ausfall betroffenen Arbeitnehmer können in einer betriebs
organisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefaßt wer
den. Kurzarbeitergeld nach diesem Absatz wird nur gewährt, 
wenn der Arbeitnehmer während des Arbeitsausfalls der Ar
beitsvermittlung zur Verfügung steht und der Arbeitgeber mit 
der Aufnahme einer Beschäftigung bei einem anderen Ar
beitgeber einverstanden ist. Der Arbeitnehmer kann das An
gebot einer zumutbaren Arbeit bei einem anderen Arbeit
geber ablehnen, wenn fieststeht, daß sein Arbeitsplatz erhal
ten bleibt. Der Arbeitgeber hat bei Beginn des Arbeitsaus
falls dem Arbeitsamt die Arbeitnehmer (Name, Anschrift, Al
ter, Beruf) zu melden, die vom Arbeitsausfall betroffen sind.

Der Betrieb soll seinen Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld 
nach diesem Absatz beziehen, eine berufliche Qualifizierung 
ermöglichen.

§64
Betriebliche Voraussetzungen

(1) In einem Betrieb wird Kurzarbeitergeld gewährt, wenn
1. ein Arbeitsausfall eintritt, der auf wirtschaftlichen Ur

sachen einschließlich betrieblicher Strukturveränderungen 
oder auf einem unabwendbaren Ereignis beruht,

2. der Arbeiteausfall unvermeidbar ist,
3. in einem zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 

vier Wochen für mindestens ein Drittel der in dem Be
trieb tatsächlich beschäftigten Arbeitnehmer jeweils mehr 
als zehn vom Hundert der Arbeitszeit (§ 69) ausfällt; da
bei sind die in § 65 Absatz 2 genannten Personen sowie 
Personen, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind, 
nicht mitzuzälhlen; der erste zusammenhängende Zeit
raum von mindestens vier Wochen beginnt mit dem Tag, 
an dem ein Arbeitsausfiall erstmals nach Eingang der An
zeige nach Nummer 4 eintritt,

4. der Arbeitsausfall dem Arbeitsamt angezeigt worden ist.
(2) Ein unabwendbares Ereignis liegt auch vor, wenn der 

Arbeitsausfall durch behördliche oder behördlich anerkannte 
Maßnahmen verursacht ist, die der Arbeitgeber nicht zu ver
treten hat. Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere 
nicht vor, wenn der Arbeitsanfall durch gewöhnliche, dem 
üblichen Wetterverlauf entsprechende witterungsbedingte 
Gründe verursacht ist.

(3) Kurzarbeitergeld wird nicht gewährt, wenn der Arbeits
ausfall überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder sai
sonbedingt ist oder ausschließlich auf betriebsorganisatori- 
schen Gründen beruht.

§65
Persönliche Voraussetzungen

(1) Anspruch auf Kurzarbeitergeld hat, wer
1. nach Beginn des Arbeitsausfalls in einem Betrieb, in dem 

nach § 64 Kurzarbeitergeld gewährt wird, eine die Bei
tragspflicht begründende Beschäftigung (§ 168 Abs. 1) 
ungekündigt fortsetzt oder aus zwingenden Gründen auf
nimmt und

2. infolge des Arbeitsausfalls ein vermindertes Arbeitsent
gelt oder kein Arbeitsentgelt bezieht.

Eine die Beitragspflicht begründende Beschäftigung gilt 
während des Arbeitsausfalls als fortbestehend. Arbeitneh
mern, deren Arbeitsverhältnis gekündigt ist, kann Kurz
arbeitergeld gewährt werden, solange sie keine andere ange
messene Arbeit aufnehmen können.

(2) Keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben Personen, 
die nicht berufsmäßig in der Hauptsache als Arbeitnehmer 
tätig zu sein pflegen, keine regelmäßige Arbeitszeit haben 
oder als Teilnehmer an einer beruflichen Bildungsmaßnahme 
Unterhaltsgeld oder Ubergangsgeld nach diesem oder einem 
anderen Gesetz beziehen sowie unständig oder in der Haus
wirtschaft Beschäftigte.

(2 a) Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nur für Aus
fallstunden, die zusammen mit Zeiten, für die Arbeitsentgelt 
gezahlt wird oder für die ein Anspruch auf Arbeitsentgelt 
besteht, in dem nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 maßgeblichen Zeitraum 
die Arbeitszeit im Sinne des § 69 nicht überschreiten.

(3) Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nicht für Zeiten, 
in denen die Arbeit aus anderen als den in § 64 genannten 
Gründen ausfällt, insbesondere nicht für Zeiten des Urlaubs 
und für gesetzliche Feiertage, wenn nicht an diesen Tagen 
ohne den Arbeitsausfall wegen kontinuierlicher Arbeitsweise 
gearbeitet worden wäre, für Zeiten, für die ein Anspruch auf 
Arbeitsentgelt besteht, sowie für Zeiten, in denen der Kurz
arbeiter eine andere nicht nur kurzzeitige Beschäftigung aus
übt.


